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Zielpublikum 

 

Art. 1 Mit dem Bildungsangebot werden alle Menschen 

angesprochen:  

• Therapeutisch Tätige, um ihr Angebot zu 

vertiefen oder zu erweitern 

• Interessierte Personen zur persönlichen 

Weiterentwicklung. 

• Weiterbildung von Betriebsangehörigen 

 

Voraussetzung 

 

Art. 2 Als Voraussetzung wird die Freude am achtsamen 

Lernen und Lehren betrachtet, sei es zur therapeu-

tischen Tätigkeit und / oder zur persönlichen Wei-

terentwicklung. 

 

Das Lernen erfolgt in Eigenverantwortung und es 

besteht die Eigenmotivation zum Einsatz. 

 

Lehrgangskonzept 

 

Art. 3 

 

Die Ausbildung umfasst in sich geschlossene Einzel-

module, die als Ganzheit die Einheit der Methode 

ergeben. Ausgerichtet auf ein berufs- bzw. familien-

begleitendes Lernen führt die Ausbildung im indivi-

duellen Rhythmus, mit dem selbst bestimmten Tem-

po, ans Ziel.  

 

Gesamtausbil-

dung für Einzelne 

 

Art. 4 Das Basiswissen der Erfahrungsmodule bietet nicht 

therapeutisch Tätigen die Möglichkeit der Teilnah-

me an den manuellen Modulen. 

 

Selbständiges und selbstverantwortliches Lehren, 

Lernen, Handeln, Betreuen und Beraten nehmen 

eine zentrale Bedeutung ein und werden mit den 

verschiedenen Lehr und Lernformen umgesetzt. 

 

Lernzielkontrolle 

 

Art. 5 Die Reflexion des persönlichen Lernprozesses, das 

Führen eines persönlichen Lerntagebuches und 

dessen Besprechung am Schluss des Moduls, sowie 

eine Praxis-Demonstration bestimmen einen Ab-

schluss mit Zertifikat. 

 

Kurszeiten 

 

 Art. 6 

 

Die Kurszeiten richten sich nach den Besonderhei-

ten des betreffenden Moduls. 

Alle 4 bis 8 Wochen FR/SA bzw. DO/FR/SA bei ver-

tiefenden Themen. Genauer Beschrieb siehe Kurs-

ausschreibung. 

 

 



 
 

  Die Module beginnen in der Regel um 09.00 Uhr und 

enden um 17.00 Uhr.  

Abweichungen sind in der Kursausschreibung bzw. 

Anmeldebestätigung ersichtlich. 

 

Weiterbildung- u. 

Supervisionstage 

Art. 7 Weiterbildung- und Supervisionstage finden 

individuell unter der Woche oder FR/SA statt. 

 

Modul-Zertifikate 

 

Art. 8 Bei Erreichen der erforderlichen Präsenzzeit des je-

weiligen Moduls und nach einem persönlichen Ge-

spräch mit der Kursleitung in Bezug auf das Lernta-

gebuch und nach der Praxisdemonstration wird das 

Zertifikat überreicht. 

 

Kompetenznach-

weis 

 

Art. 9 Alle Zertifikate der Einzelmodule, von 5 Modul-un-

abhängigen Supervisionstagen, der theoretischen 

Arbeit (Umfang 20 Seiten) und einen Tag Praxisprü-

fung, sind erforderlich zum Ausbildungsabschluss als 

Gesundheitsberater/in, - Praktiker/in.  

 

Anmeldung 

 

Art. 10 Die Anmeldung (Post oder E-Mail) ist wirksam nach 

Erhalt unserer Anmeldebestäti-gung/Rechnung.  

Bearbeitet werden nur schriftliche Anmeldungen. 

Detailangaben zum Kurs wer-den nach der Bezah-

lung der Kurskosten gemäss unseren Zahlungsbe-

dingungen an die Teilnehmenden weitergeleitet. 

 

Ausbildungsverein-

barung 

 

Art. 11 Mit dem Teilnehmenden wird eine Ausbildungsver-

einbarung abgeschlossen, die alle mit dem Modul 

zusammenhängenden Rechte und Pflichten bein-

haltet. 

 

Zahlungsziel 

 

Art. 12 Pro Einzelmodul wird die Kursgebühr 4 Wochen vor 

Kursbeginn zur Zahlung fällig. 

Zahlung  CHF 

8-sam Schule,  

IBAN:  CH18 8148 8000 0049 4236 5 

Zahlung Ausland 

Bankgebühren gehen immer zu Lasten des Auftrag-

gebers. Bitte bezahlen Sie immer in Euro-Beträgen 

 

 

Annullation Art. 13 Bei einer Abmeldung bis 14 Tagen vor Beginn des 

Moduls resp. Weiterbildung/ Supervision werden CHF. 

75.- Bearbeitungsgebühr verrechnet und bei der 

Rückerstattung des Kursgeldes in Abzug ge- 

  bracht. Bei späterer Abmeldung werden die vollen 

Kosten verrechnet. Die Anmeldung kann nur schrift-

lich storniert werden. Abmeldungen werden nicht 

schriftlich bestätigt. 

 

Vorbehalte 

 

Art. 14 Findet der Kurs mangelnder Teilnehmer nicht statt, 

erfolgt unverzüglich eine Benachrichtigung. Die be-

reits geleistete Zahlung wird umgehend zurücker-

stattet. Weitergehende Ansprüche können daraus 

nicht abgeleitet werden. 

 

Eine frühzeitige Anmeldung sichert den Kursplatz und 

ermöglicht im Hinblick auf eventuelle Kursabsagen 

auf Grund geringer Teilnehmerzahl eine bessere Or-

ganisation. 

 

Haftung 

 

Art. 15 Jeder Teilnehmende ist während dem Kurs selbst ver-

antwortlich für das was er tut, bekommt, gibt und er-

fährt. 

 

Unfall-Versicherung ist Sache der Teilnehmenden. 

 

Kassen-

anerkennung 

 

Art. 16 8 – sam ist nicht auf der Kassenliste  

 

 

 

Bern, den 16. August 2008    Die Schulleitung: 

       Rosmarie Frischherz 

 

 

 


